
 
 

Unterjährige Ergänzung der Erklärung  
von Vorstand und Aufsichtsrat der LEONI AG 

zu den Empfehlungen der 
"Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" 

gemäß § 161 AktG 
 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der LEONI AG haben die letzte Entsprechenserklärung gemäß 
§ 161 AktG am 14. Dezember 2022 mit Ergänzung am 9. Januar 2023 abgegeben. In Ergänzung 
dieser Entsprechenserklärung wird Folgendes erklärt: 
 
Nach der Empfehlung F.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 
28. April 2022 ("DCGK"), bekannt gemacht im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 27. Juni 
2022, sollen der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht binnen 90 Tagen nach 
Geschäftsjahresende und die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen binnen 45 
Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein. In Bezug auf den Zeitpunkt 
der öffentlichen Zugänglichmachung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für 
das Geschäftsjahr 2022 sowie voraussichtlich auch der verpflichtenden unterjährigen 
Finanzinformationen für das erste Quartal 2023 wird die LEONI AG der Empfehlung F.2 DCGK 
nicht entsprechen können, sodass insoweit eine Abweichung erklärt wird. Die Veröffentlichung 
des Konzernabschlusses wird erst möglich sein, wenn die Umsetzung eines Sanierungskonzepts 
gesichert ist, weshalb sich die Veröffentlichung des Konzernabschlusses und -lageberichts sowie 
voraussichtlich auch der Finanzinformationen für das erste Quartal über die vom DCGK 
empfohlenen Zeiträume hinaus verzögern werden. 
 
Im Übrigen bleiben die Erklärungen vom 14. Dezember 2022 und 9. Januar 2023 unberührt. 

 

Nürnberg, am 31. März 2023 

 

LEONI AG 

 

Für den Vorstand    Für den Aufsichtsrat 

 

 

____________________________  ______________________________ 
Aldo Kamper     Klaus Rinnerberger 

 


